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IX. Wünsche -er Interessenten aus andere
Regelung und Organisation. Wünsche auf
Ausdehnung der Verordnung über die Ge¬
nehmigung von Ersatzlebensmitteln aus alle
Gegenstände des täglichen Sedarfs. Ausblick

aus die wirtschaftliche Abergangszeit.
Von

Geh. Negierungsrat Dr. Hans Stadthagen-Charlottenburg,
Heiter der Ersatzmitteladteilung im Reichswirtschaftsministerium.

Durch die Bundesratsverordnung über die Genehmigung von
Grsatzlebensmitteln *) ist seit ihrem Inkrafttreten am 1 . Mai 1918, vor
allem aber nach Ablauf der Übergangszeit für die bereits im Verkehr
befindlichen Mittel am 1 . Oktober 1918 eine Einheitlichkeit
Auf dem Gebiete des Ersatzmittelwesens herbeigeführt, soweit dies
bei einer dezentralisierten Organisation und bei der einzelstaatlichen
Verfassung des Deutschen Reiches überhaupt möglich ist. Erreicht
ist die Einheitlichkeit am Weitgehendsten in der Frage der Zu¬
gehörigkeit zu den Er s atz Ieb e n s mitt eln dadurch, daß,
wie oben im Abschnitt V. geschildert ist, der Reichskanzler *)
Grundsätze hierüber aufstellen kann und ausgestellt hat. Dagegen
ist es naturgemäß sehr schwer durchzusetzen, daß die vielen im
Deutschen Reich bestehenden Ersatzmittelstellen, zusammen 36, da¬
von in Preußen 13'), alle von einheitlichen Gesichtspunkten aus¬
gehen und in gleicher Weise arbeiten. Sowohl bei der Beurteilung
der E r s a tz l e b e n s m i t t e l vom Nahrungsmittel-
technischen Gesichtspunkt, und zwar hinsichtlich ihrer Z u -
s a m m e n s e tz u n g wie ihrer Bezeichnung, als auch bei der
Festsetzung der Preise, gehen naturgemäß die Ansichten der vielen
beteiligten Stellen sehr auseinander. Für Zusammensetzung
und Bezeichnung der Ersatzlebensmittel ist immerhin durch die
Grundsätze und Richtlinien für die Erteilung und Versagung der

S. Anhang, Abschn. X.
^Früher der Staatssekretär des Kriegsernährungsamts, bezw. der

Reichsernährungsminister, jetzt nach Vereinigung des Reichsernährungs-
nüt dem Reichswirtschaftsministerium der Reichswirtschaftsminister.

3
) Vgl. Stadthagen, „Genehmigungspflicht für Ersatzlebensmittel", S.130.
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